
 

 

 
   

 

M I E T V E R T R A G  
über die Nutzung der Sport-Kletteranlage an der CGLS 

 
Die Mietsache/Kletteranlage befindet sich an der südlichen Außenwand der Sporthalle.  
Die Benutzungsordnung für die Sport-Kletteranlage an der Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS)  
ist Teil dieses Mietvertrages. Die Benutzungsordnung (Stand Juni 2012) ist einzuhalten. 
 
 

Der Vermieter, 
 

die Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS),  
vertreten durch den Schulleiter, OStD Peter Walte 

und  
 

der Mieter,  
 

Einrichtung/Institution: 
 
 
 

 
vertreten durch  

Name, Vorname: 
 
 

Adresse: 
 

Telefon: 
 

 
schließen als Vertragsparteien für die befristete Nutzung der Sport-Kletteranlage den 
folgenden Vertrag: 
 

1. Der Vermieter gewährt dem Mieter die Nutzung der Sport-Kletteranlage in der angegebenen 
Nutzungszeit. 

 
2. Nutzungszeit: 

 

Beginn (Datum/Uhrzeit):    Ende (Datum/Uhrzeit): 
 
 

 
3. Die Gebühren (incl. Ausrüstung) zur Beteiligung der Nutzer an den Erhaltungs- und 

Erneuerungskosten betragen: 
 

a. bei einmaliger Nutzung 
i. bis zu 4 Zeitstunden 50,00 € 
ii. für jede weitere angefangene Zeitstunde 15,00 € 

 

b. bei mehrfacher Nutzung im Block 
i. bis zu 4 Zeitstunden (pro Tag) 35,00 
ii. für jede weitere angefangene Zeitstunde 15,00 €. 

 
4. Der Mieter überweist die Gebühr in Höhe von ____________ € vor Nutzungsbeginn auf das 

Konto des Vermieters bei der 
Postbank Hannover 

    IBAN DE83250100300013659307 
BIC PBNKDEFF250 

 
    Verwendungszweck:  2310100000.3411000 
       Name des Mieters/Nutzungsdatum 



 

 

Betrag eingegangen am ……………………………………….. / Hz.:  

5. Der Mieter verpflichtet sich zur Einhaltung der Benutzungsordnung. 
 

6. Der Mieter setzt die folgende Betreuungsperson ein: 
 

Name, Vorname / Geb.-Datum: 
 
Anschrift: 
 
Telefon: 

 
7. Die vom Mieter angegebene Betreuungsperson wird vom Mieter eingewiesen.  

Die Betreuungsperson ist für die ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich.  
Bei Verstößen der Nutzer behält sich der Vermieter vor, das Mietverhältnis sofort zu beenden. 
 

8. Die gemieteten Gegenstände bleiben unveräußerliches Eigentum des Vermieters. 
 
9. Der Mieter hat die Mietsachen in einwandfreiem Zustand übernommen. Ggf. bei Übernahme 

vorhandene Schäden sind vom Mieter sofort anzuzeigen. 
 

10. Der Mieter ist nur zur verkehrsüblichen Nutzung der Vertragsgegenstände berechtigt. Er 
verpflichtet sich, die übernommenen Sachen pfleglich und sorgfältig zu behandeln und vor 
Beschädigung zu schützen. Bei Beschädigungen behält sich der Vermieter vor, ggf. 
anfallende Reparatur- oder Wiederbeschaffungskosten an den Mieter weiter zu geben. 

 
11. Die Mietsachen dürfen vom Mieter nicht weitervermietet oder sonst wie Dritten überlassen 

werden. 
 

12. Zur Mietsache gehören bewegliche Teile (Ausrüstung). Diese verbleiben auf dem 
Schulgelände der CGLS und sind nur für den vorgesehenen Einsatz zu nutzen. 

 
13. Werden Mietsachen nicht am Ende des Mietverhältnisses zurückgegeben, erhebt der 

Vermieter eine Nachgebühr in Höhe des unter 3 a genannten Betrages. 
 

14. Für alle weiteren Schäden, die dem Vermieter durch die verspätete Rückgabe entstehen, 
haftet der Mieter. 

 
15. Die Nutzung der Kletterwand und der schuleigenen Ausrüstung bzw. der gemieteten 

Gegenstände erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Die Carl-Gotthard-Langhans-Schule 
und der Schulträger haften nicht für Personen- oder Sachschäden jeglicher Art. 

 
16. Die Nutzung der Kletterwand ist nur nach Unterzeichnung einer Haftungsverzichtserklärung 

(bei Minderjährigen durch eine/n Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten) gestattet. 
 

17. Der Mieter trägt Sorge dafür, dass alle teilnehmenden Personen die Anlage 1 (Benutzungs- 
ordnung) gelesen und die Anlage 2 (Haftungsverzichtserklärung) gelesen und unterschrieben 
haben und händigt letztere Anlage der CGLS vor Nutzung der Kletterwand aus. 

 
18. Mit der Unterschrift bestätigt der Mieter, dass der verantwortliche Betreuer über die zur 

Nutzung der Kletterwand erforderliche Qualifikation verfügt. 
 

19. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

20. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wolfenbüttel. 
 

21. Durch die Unterschrift werden Vertragsbedingungen anerkannt. 
 
 

Für die CGLS, Vermieter: 
 
 
Walte, OStD, Schulleiter 

Für den Mieter: 
 

 


